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Öffentliche Sitzung 

 

 

Auszug aus der Niederschrift der 14. Sitzung des 

Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr 

des Rates der Stadt Meckenheim vom 19.10.2023 
 

 

7 Bebauungspläne für Wohnen im beschleunigten 

Verfahren gem. § 13b Baugesetzbuch hier: 
Unvereinbarkeit des § 13 b BauGB mit Unionsrecht 

I/2023/1250 

 
Die Verwaltung führt in die Thematik ein und erklärt, dass eine Weiterführung 

des Bebauungsplanverfahrens 108 B“ Rücklage Kottenforststraße“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB nicht möglich sei. Das 
Bundesbauministerium (BMWSB) hat auf Nachfrage des deutschen Städte- und 

Gemeindebundes kürzlich mitgeteilt, dass eine „Reparaturvorschrift“ abgestimmt 
wird, mit der aufgezeigt werden soll, wie § 13b-Verfahren europarechtskonform 

zu Ende geführt werden können. 
 
Auf die Nachfrage der SPD-Fraktion, wann mit weiteren Informationen bezüglich 

etwaiger Reparaturvorschriften zu rechnen sei, erläutert die Verwaltung, dass ein 
belastbarer Zeitpunkt derzeit nicht genannt werden kann. Die Verwaltung wird zu 

gegebenem Zeitpunkt weiter berichten. 
 
 

 
 

Meckenheim, den 24.11.2023 
 

 
 
Alexander Schäfer   

Schriftführer/in  
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